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BMF: Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem 

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) – Staatenaustauschliste 2023  

Nach den Vorgaben des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanz-

konten in Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG) werden Informati-

onen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und 

der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates im Sinne des § 1 Abs. 1 FKAustG automa-

tisch ausgetauscht (§ 27 Abs. 1 FKAustG).  

Dem BZSt sind hierfür von den meldenden Finanzinstituten die Finanzkontendaten zu den melde-

pflichtigen Konten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege der Daten-

fernübertragung zum 31.07.2023 zu übermitteln (§ 27 Abs. 2 FKAustG). 

Mit BMF-Schreiben vom 20.07.2023 wurden nun die Staaten im Sinne des § 1 Abs. 1 FKAustG be-

kanntgegeben, bei denen die Voraussetzungen für den automatischen Austausch von Informatio-

nen über Finanzkonten mit Stand vom 26.05.2023 vorliegen, mit denen der automatische Daten-

austausch zum 30.09.2023 erfolgt und für welche die meldenden Finanzinstitute Finanzkontenda-

ten zum 31.07.2023 dem BZSt zu übermitteln haben (finale FKAustG-Staatenaustauschliste 2023).  

Für den Datenaustausch zum 30.09.2024 wird eine neue FKAustG-Staatenaustauschliste 2024 im 

Rahmen eines weiteren BMF-Schreibens bekanntgegeben. 

 

BFH: Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen 

Mit einem Urteil vom 10.05.2023 (V R 16/21) hat der BFH erneut zur Frage des Vorsteuerabzugs 

eines Unternehmers anlässlich von Betriebsveranstaltungen Stellung genommen. 

Der Kläger veranstaltete im Jahr 2015 eine betriebliche Weihnachtsfeier für seine Arbeitnehmer. 

Zur Durchführung der Weihnachtsfeier mietete der Kläger für ein "Kochevent" bei einem Veran-

stalter ein entsprechendes Kochstudio. Dort bereiteten die Teilnehmer unter Anleitung von zwei 

Köchen gemeinsam das Abendessen zu, das sie anschließend gemeinsam verzehrten. Den aus 

den damit verbundenen Kosten geltend gemachten Vorsteuerabzug verwehrte das Finanzamt. Es 

begründete dies damit, dass die Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung überwie-

gend durch den privaten Bedarf der Arbeitnehmer veranlasst waren, da die Aufwendungen pro 

Arbeitnehmer die umsatzsteuerlich fortgeltende "Freigrenze" von 110 € (inklusive Umsatzsteuer) 

überstiegen. Folglich sei der Vorsteuerabzug aufgrund der beabsichtigten Nutzung der Eingangs-

leistungen für eine unentgeltliche Wertabgabe ausgeschlossen. Die Klage vor dem Finanzgericht 

blieb erfolglos. 

Auch der BFH bestätigte die Vorinstanz und entschied, dass der Vorsteuerabzug aus dem Bezug 

der Eingangsleistungen für die Weihnachtsfeier zu Recht versagt worden ist, da diese ausschließ-

lich und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme im Sinne von § 3 Abs. 9a UStG verwendet 

wurden. Es handelte sich auch nicht um "Aufmerksamkeiten" im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG, 

bei denen die Entnahmebesteuerung unterblieben und über den Vorsteuerabzug nach der wirt-

schaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers zu entscheiden gewesen wäre. Stehe daher be-

reits bei Leistungsbezug fest, dass die bezogene Leistung nicht für die wirtschaftliche Tätigkeit, 

sondern ausschließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme verwendet werden soll, 

so ist dem Unternehmer bereits der Vorsteuerabzug zu versagen und auf die nachgelagerte Be-

steuerung im Zeitpunkt der Entnahme zu verzichten. 
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Im Hinblick auf sog. Betriebsveranstaltungen sei für den Vorsteuerabzug zu prüfen, ob und gege-

benenfalls in welchem Umfang die hierfür bezogenen Leistungen ausschließlich dem privaten Be-

darf der Betriebsangehörigen dienten oder durch besondere Umstände der wirtschaftlichen Tä-

tigkeit des Unternehmens bedingt sind. 

Nach Auffassung des BFH erfolgten die Zuwendungen anlässlich der Weihnachtsfeier aber gerade 

nicht im Rahmen eines vorrangigen Unternehmensinteresses. Zwar erkennt der BFH an, dass die 

streitgegenständliche Weihnachtsfeier nicht auf den Verzehr von Speisen und Getränken be-

schränkt gewesen war, sondern es sich vielmehr um ein sog. Teambuilding-Event handelte. Sol-

che Events könnten grundsätzlich geeignet sein, die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mit-

arbeiter sowie das Betriebsklima zu verbessern. Diene eine Betriebsveranstaltung aber lediglich 

dazu, das Betriebsklima durch gemeinsame Freizeitgestaltung zu verbessern, gehe der BFH nach 

seiner bisherigen Rechtsprechung von einem ausschließlichen Zusammenhang der hierfür bezo-

genen Leistungen und dem privaten Bedarf des Personals aus. 

Auch im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH (Rs. C-371/07, Danfoss und AstraZeneca) zur 

unentgeltlichen Abgabe von Mahlzeiten an das Personal anlässlich von Arbeitssitzungen, sieht der 

BFH kein vorrangiges Unternehmensinteresse bzgl. des Kochevents und der Mahlzeitenabgabe. 

Der EuGH hatte das Recht auf den Vorsteuerabzug grundsätzlich als möglich erachtet, sofern das 

unternehmerische Motiv der ungestörten Fortsetzung der Sitzung ohne große Zeitverluste im Vor-

dergrund stehe. Der Streitfall unterscheide sich nach Auffassung des BFH aber maßgeblich von 

dem Urteilsfall des EuGH, denn die Abgabe von Speisen und Getränken erfolgte im außerunter-

nehmerischen Bereich und nicht während der Dienstzeit. Zudem spreche bereits die besondere 

Qualität der Speisen und Getränke und auch die Ausrichtung eines „Kochevents“ per se gegen 

ein überwiegendes betriebliches Eigeninteresse an einer bloßen Zuwendung von Mahlzeiten an 

das Personal. 

Da die Kosten des Klägers die Freigrenze von 110 € je Arbeitnehmer überschritten haben, stellen 

die Zuwendungen anlässlich der Weihnachtsfeier auch keine Aufmerksamkeiten im Sinne des § 3 

Abs. 9a Nr. 2 UStG dar, bei denen die Entnahmebesteuerung unterblieben und über den Vorsteu-

erabzug nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers zu entscheiden gewesen 

wäre. Damit orientiert sich der BFH an dieser Stelle weiter an der bis einschließlich Veranlagungs-

zeitraum 2014 angewandten einkommensteuerlichen Freigrenze von 110 € für Zuwendungen im 

Rahmen von Betriebsveranstaltungen. Die ab dem Veranlagungszeitraum 2015 geltenden einkom-

mensteuerrechtlichen Änderungen (insbesondere die Umwandlung der Freigrenze in einen Frei-

betrag) hätten für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von "Aufmerksamkeiten" nicht über-

nommen werden können. Bereits der Wortlaut des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG lege mit der Formulie-

rung „sofern“ (und nicht „soweit“) eine Freigrenze nahe. Dies entspreche auch dem Sinn und 

Zweck der Entnahmeregelung, wonach lediglich geringfügige Zuwendungen von der Besteue-

rung ausgenommen werden sollten. 

Der BFH bewegt sich mit den Aussagen zum Vorsteuerabzug angesichts von Betriebsveranstal-

tungen entlang seiner bereits bekannten Rechtsprechungslinie. Angesichts der zwischenzeitlich 

ergangenen Rechtsprechung des EuGH (Rs. C-528/19, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, vgl. 

TAX WEEKLY # 34/2020) und dem Folgeurteil des XI. Senats vom 16.12.2020 (XI R 26/20, XI R 

28/17, vgl. TAX WEEKLY # 19/2021) zum Vorsteuerabzug bei unentgeltlichen Wertabgaben, 

stellt der V. Senat klar, dass sich diese Entscheidungen lediglich mit Kriterium des "unversteuer-

ten Endverbrauchs" auseinandersetzen. Für die hier maßgebliche Frage, in welchem überwiegen-

den Interesse – dem wirtschaftlichen Interesse des Unternehmers oder dem privaten Bedarf des 

Personals – die Leistungen erbracht wurden, soll diesen Urteilen aber gerade keine weiterge-

hende Bedeutung zukommen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 28.07.2023 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C‑288/22 13.07.2023 

Vorabentscheidungsersuchen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 

2006/112/EU – Steuerbare Umsätze – Steuerpflichtiger – Begriff der 

selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit – Typologische Betrach-

tungsweise – Tätigkeiten eines Mitglieds eines Verwaltungsrates ei-

ner juristischen Person – Grundsatz der Rechtsformneutralität 

C-344/22 13.07.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersys-

tem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Dienstleis-

tungen gegen Entgelt – Einrichtungen des öffentlichen Rechts – Ge-

meinde, die für die Bereitstellung von für jedermann zugänglichen 

Kureinrichtungen eine Kurtaxe erhebt 

C-180/22 13.07.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteu-
ersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 311 ff. – Sonderregelungen für 

Kunstgegenstände – Differenzbesteuerung – Steuerpflichtige Wiederverkäu-

fer – Lieferung von Kunstgegenständen durch den Urheber oder seine 

Rechtsnachfolger – Innergemeinschaftliche Umsätze – Recht auf Vorsteuer-

abzug 

C-340/22 13.07.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Direkte Besteuerung – Art. 49 

AEUV – Abgabe zu Lasten von Kreditinstituten zur Finanzierung der 

sozialen Sicherheit – Abzüge von der Besteuerungsgrundlage, die 

Körperschaften mit Rechtspersönlichkeit offen stehen – Rechtferti-

gung – Ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwi-

schen den Mitgliedstaaten 

C 615/21 13.07.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Nationale Rege-

lung, wonach die Verjährungsfrist für das Handeln der Steuerbe-

hörde im Fall eines Gerichtsverfahrens zeitlich unbegrenzt gehemmt 

werden kann – Wiederholtes Steuerverfahren – Verordnung Nr. 

2988/95 – Anwendungsbereich – Grundsätze der Rechtssicherheit 

und der Effektivität des Unionsrechts 

 

Alle am 27.07.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 11/21 21.06.2023 Kindergeld für ein in Australien studierendes Kind 

V R 16/21 10.05.2023 Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen 

X R 4/21 26.04.2023 Steuerbegünstigung für ausländische Baudenkmäler 

V R 14/22 05.04.2023 Ermäßigter Steuersatz für Blut- und Gewebetransporte 

 

 

 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275414&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1622456
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275396&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1622509
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275393&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1622563
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275415&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=932447
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275385&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1111050
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310146/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310148/
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Alle am 27.07.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII B 50/22 28.06.2023 
Keine Klagebefugnis für Vermittler von Quotenübertra-

gungsverträgen im Sinne von § 37a BImSchG 

XI S 2/23 14.06.2023 

Anhörungsrüge: Anforderungen an das Vorliegen einer 

Überraschungsentscheidung und geänderte Zusammen-

setzung des Spruchkörpers 

VII R 29/18 28.02.2023 Haftung eines Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers 

 

Alle bis zum 28.07.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV B 4 - S 

1311/20/10002 

:009 

26.07.2023 
Steuerbefreiung nach Artikel X Absatz 1 NATO-Truppenstatut 

– Neue Rechtsauslegung 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350125/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350122/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350124/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-26-steuerbefreiung-nato-truppenstatut-neue-rechtsauslegung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-26-steuerbefreiung-nato-truppenstatut-neue-rechtsauslegung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-26-steuerbefreiung-nato-truppenstatut-neue-rechtsauslegung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BETREFF  Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach 
dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG; 
Bekanntmachung einer finalen Staatenaustauschliste 2023 im Sinne des § 1  
Absatz 1 FKAustG für den automatischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen zum 30. September 2023 


  GZ  IV B 6 - S 1315/19/10030 :057 
DOK  2023/0525161 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Nach den Vorgaben des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG) 
werden Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates im Sinne des § 1 
Absatz 1 FKAustG automatisch ausgetauscht (§ 27 Absatz 1 FKAustG). 


Dem BZSt sind hierfür von den meldenden Finanzinstituten die Finanzkontendaten zu den 
meldepflichtigen Konten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege der 
Datenfernübertragung zum 31. Juli 2023 zu übermitteln (§ 27 Absatz 2 FKAustG). 


Zu den Staaten im Sinne des § 1 Absatz 1 FKAustG, bei denen die Voraussetzungen für einen 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen vorliegen, 
zählen 


1. Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgrund der Richtlinie 2011/16/EU des
Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64
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Seite 2 vom 11. März 2011, Seite 1; Amtshilferichtlinie) in der Fassung der Richtlinie 


2014/107/EU (ABl. L 359 vom 16. Dezember 2014, Seite 1), 
2. Drittstaaten, die Vertragsparteien der von der Bundesrepublik Deutschland in Berlin 


unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 zwischen den 
zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten (BGBl. 2015 II Seiten 1630, 1632) sind und diese in ihr nationales 
Recht verpflichtend aufgenommen haben sowie Vertragsparteien des Überein-
kommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (BGBl. 2015 II Seiten 966, 
967) sind und die gewährleisten, dass sie die Voraussetzungen des § 7 Absatz 1, 
insbesondere Buchstabe e der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 
zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Infor-
mationen über Finanzkonten erfüllen, 


3. Drittstaaten, die Verträge mit der Europäischen Union zur Vereinbarung des auto-
matischen Austauschs von Informationen über Finanzkonten im Sinne der unter 
Nummer 1 angeführten Richtlinie 2014/107/EU (ABl. L 359 vom 16. Dezember 2014, 
Seite 1) geschlossen haben, sowie 


4. Drittstaaten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen über den 
steuerlichen Informationsaustausch geschlossen hat, nach dem ein automatischer 
Austausch von Informationen vereinbart werden kann. 


 
Hiermit werden die Staaten im Sinne des § 1 Absatz 1 FKAustG bekanntgegeben, bei denen 
die Voraussetzungen für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten 
mit Stand vom 26. Mai 2023 vorliegen, mit denen der automatische Datenaustausch zum 
30. September 2023 erfolgt und für welche die meldenden Finanzinstitute Finanzkontendaten 
zum 31. Juli 2023 dem BZSt zu übermitteln haben (finale FKAustG-Staatenaustauschliste 
2023). 
 
Für den Datenaustausch zum 30. September 2024 wird eine neue FKAustG-Staaten-
austauschliste 2024 im Rahmen eines weiteren BMF-Schreibens bekanntgegeben. 
 
Die finale FKAustG-Staatenaustauschliste 2023 wird nachfolgend dargestellt und steht auf 
der Internetseite des BZSt unter www.bzst.bund.de zur Ansicht und zum Abruf bereit.  
  



http://www.bzst.bund.de/





 
Seite 3 Finale FKAustG-Staatenaustauschliste 2023 


 
Nr. Staaten nach § 1 Absatz 1 FKAustG mit 


automatischem Informationsaustausch 
zum 30. September 2023 


Rechtsgrundlage nach 
§ 1 Absatz 1 FKAustG 


1. Albanien § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


2. Andorra § 1 Absatz 1 Nummer 3 FKAustG 
3. Anguilla1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
4. Antigua und Barbuda § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


5. Argentinien § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
6. Aruba1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
7. Aserbaidschan § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


8. Australien § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
9. Bahamas1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
10. Bahrain1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
11. Barbados § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
12. Belgien  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
13. Belize1)  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
14. Bermuda1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
15. Brasilien § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
16. Britische Jungferninseln1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
17. Brunei Darussalam1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


18. Bulgarien § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
19. Chile § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
20. China § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
21. Cookinseln § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
22. Costa Rica § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
23. Curaçao § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
24. Dänemark  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
25. Dominica1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


26. Ecuador § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


27. Estland  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
28. Färöer  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
29. Finnland  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
30. Frankreich²)  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
31. Ghana § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
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33. Grenada § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
34. Griechenland  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
35. Grönland  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
36. Guernsey  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
37. Hongkong  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
38. Indien  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
39. Indonesien § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
40. Irland  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
41. Island  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
42. Isle of Man  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
43. Israel § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


44. Italien  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
45. Jamaika § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
46. Japan § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
47. Jersey § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
48. Kaimaninseln1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
49. Kanada  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
50. Kasachstan § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


51. Katar1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


52. Kolumbien  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
53. Korea, Republik  § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
54. Kroatien § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 


55. Kuwait1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


56. Lettland § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
57. Libanon1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


58. Liechtenstein  § 1 Absatz 1 Nummer 3 FKAustG 
59. Litauen  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
60. Luxemburg  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
61. Macau1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


62. Malaysia § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
63. Malediven § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 
64. Malta  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG 
65. Marshallinseln1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 


66. Mauritius § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG 



https://www.dict.cc/englisch-deutsch/%3Cb%3EMalaysia%3C/b%3E.html





Seite 5 67. Mexiko § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
68. Monaco § 1 Absatz 1 Nummer 3 FKAustG
69. Montserrat1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
70. Nauru1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
71. Neukaledonien1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
72. Neuseeland § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
73. Niederlande³) § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
74. Nigeria § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
75. Niue1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
76. Norwegen § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
77. Österreich § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
78. Oman1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
79. Pakistan § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
80. Panama § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
81. Peru § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
82. Polen § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
83. Portugal § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
84. Rumänien § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
85. Samoa1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
86. San Marino § 1 Absatz 1 Nummer 3 FKAustG
87. Saudi-Arabien § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
88. Schweden § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
89. Schweiz § 1 Absatz 1 Nummer 3 FKAustG
90. Seychellen § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
91. Singapur § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
92. Sint Maarten1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
93. Slowakei § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
94. Slowenien § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
95. Spanien § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
96. St. Kitts und Nevis § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
97. St. Lucia § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
98. St. Vincent und die Grenadinen1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
99. Südafrika § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
100. Tschechien § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
101. Türkei § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
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103. Ungarn  § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG
104. Uruguay § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
105. Vanuatu1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
106. Vereinigte Arabische Emirate1) § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
107. Vereinigtes Königreich § 1 Absatz 1 Nummer 2 FKAustG
108. Zypern § 1 Absatz 1 Nummer 1 FKAustG


¹) Aufgrund einer Notifikation dieses Staates gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe b der Mehrseitigen Vereinbarung vom 
29. Oktober 2014 zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über
Finanzkonten übermittelt die Bundesrepublik Deutschland nach § 2 Absatz 1.2 dieser Mehrseitigen Vereinbarung keine 
Finanzkonteninformationen an diesen Staat, erhält jedoch Finanzkonteninformationen von diesem. Deshalb sind auch in 
diesem Fall bis auf weiteres keine Finanzkontendaten durch meldende Finanzinstitute dem BZSt gemäß § 5 Absatz 1 
FKAustG zu übermitteln.  
²) Hierzu zählen auch Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion und Saint-Barthélemy. 


³) Hierzu zählen auch Bonaire, Sint Eustatius und Saba. 


Dieses Schreiben steht ab sofort für eine Übergangsfrist auf der Internetseite des 
Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik Themen – Steuern – Internationales 
Steuerrecht zur Ansicht und zum Abruf bereit. 


Im Auftrag 








Urteil vom 10. Mai 2023, V R 16/21
Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen


ECLI:DE:BFH:2023:U.100523.VR16.21.0


BFH V. Senat


UStG § 3 Abs 9a Nr 2, UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1a, EGRL 112/2006 Art 9 Abs 1, EGRL 112/2006
Art 16 UAbs 2, EGRL 112/2006 Art 168 Buchst a, FGO § 51 Abs 1, ZPO § 41 Nr 6, UStG VZ 2015 , EStG VZ 2015


vorgehend FG Hamburg, 05. Dezember 2019, Az: 5 K 222/18


Leitsätze


1. Bezieht der Unternehmer Leistungen für sogenannte Betriebsveranstaltungen (hier: Weihnachtsfeier), ist er nur dann
zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese nicht ausschließlich dem privaten Bedarf der Betriebsangehörigen dienen,
sondern durch die besonderen Umstände seiner wirtschaftlichen Tätigkeit bedingt sind.


2. Der Vorsteuerabzug für sogenannte Aufmerksamkeiten (Freigrenze von 110 € je Arbeitnehmer und Kalenderjahr)
richtet sich nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers (Fortführung des BFH-Urteils vom 09.12.2010 -
V R 17/10, BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53).


3. Die Kosten des äußeren Rahmens einer Betriebsveranstaltung sind jedenfalls dann in die Berechnung der 110 €-
Freigrenze einzubeziehen, wenn es sich um eine einheitliche Leistung handelt.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 05.12.2019 - 5 K 222/18 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig ist der Vorsteuerabzug des Klägers und Revisionsklägers (Kläger) für eine von ihm im Jahr 2015 (Streitjahr)
veranstaltete betriebliche Weihnachtsfeier.


1


Der Kläger ist ein Verband in der Rechtsform des eingetragenen Vereins, … Er führte im Dezember 2015 für seine
Arbeitnehmer aus den Bereichen Vorstand sowie Steuer- und Rechtsabteilung und Innendienst der
Prüfungsabteilung (jeweils einschließlich der Leitungen) eine Weihnachtsfeier durch. Von den eingeladenen
Arbeitnehmern meldeten sich 32 zur Feier an, 31 Personen nahmen tatsächlich an ihr teil.


2


Zur Durchführung der Weihnachtsfeier mietete der Kläger für ein "Kochevent" bei einem Veranstalter ein
entsprechendes Kochstudio. Dort bereiteten die Teilnehmer unter Anleitung von zwei Köchen gemeinsam das
Abendessen zu, das sie anschließend gemeinsam verzehrten. Mit einer Rechnung vom 21.12.2015 wurden dem
Kläger für das "Kochevent für 32 Personen" folgende Aufwendungen als Leistung berechnet:


(inklusive Personal und Miete für fünf Stunden)       2.880,00 €


Getränke 465,90 €
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zwei Stunden extra Miete 400,00 €


zwei Stunden extra Personal 174,00 €


Summe 3.919,90 €


Umsatzsteuer 744,78 €


Bruttobetrag 4.664,68 €


In seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember 2015 berücksichtigte der Kläger keinen Vorsteuerbetrag aus
der für die Weihnachtsfeier erteilten Rechnung. Den Vorsteuerabzug beantragte er jedoch mit Schreiben vom
12.02.2016. Eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug aus dieser Rechnung in Höhe von 744,78 € bestehe auch dann,
wenn die Kosten der Veranstaltung die Freigrenze von 110 € je Arbeitnehmer überstiegen.


4


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ��FA��) lehnte diesen Antrag unter Hinweis auf das Schreiben
des Bundesministeriums der Finanzen vom 14.10.2015 (BStBl I 2015, 832) ab. Danach seien Zuwendungen im
Rahmen einer Betriebsveranstaltung überwiegend durch den privaten Bedarf des Arbeitnehmers veranlasst, wenn
die Aufwendungen pro Arbeitnehmer die Freigrenze von 110 € (inklusive Umsatzsteuer) überstiegen. In solchen
Fällen entfalle sowohl der Anspruch auf Vorsteuerabzug als auch die Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe.
Über den dagegen eingelegten Einspruch des Klägers entschied das FA zunächst nicht.


5


In seiner zu einer Vorbehaltsfestsetzung führenden Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2015 vom 21.07.2016, die zum
Gegenstand des Einspruchsverfahrens wurde, machte der Kläger keinen Vorsteuerabzug für die Weihnachtsfeier
2015 geltend.


6


Den Einspruch des Klägers wies das FA durch Einspruchsentscheidung vom 08.11.2018 als unbegründet zurück.
Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen stellten bei Überschreitung des Betrags von 110 € je Arbeitnehmer
keine Aufmerksamkeiten dar, insoweit bestehe auch kein Anspruch auf Vorsteuerabzug.


7


Die Klage, mit der sich der Kläger auch gegen die Einbeziehung der Kosten des äußeren Rahmens der
Weihnachtsfeier in die Berechnung der 110 €-Grenze wandte, wies das Finanzgericht (FG) mit seinem in
Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 64 veröffentlichten Urteil als unbegründet ab. Dem Kläger stehe der
begehrte Vorsteuerabzug für die Weihnachtsfeier 2015 nicht zu, denn die im Rahmen der Weihnachtsfeier
bezogenen Leistungen seien nicht für dessen Unternehmen ausgeführt worden. Betriebsveranstaltungen wie
Weihnachtsfeiern stellten grundsätzlich eine Leistung für den privaten Bedarf des Personals dar, die Verbesserung
des Betriebsklimas als nur mittelbar verfolgter Zweck genüge insoweit nicht (Urteil des Bundesfinanzhofs
��BFH�� vom 09.12.2010 - V R 17/10, BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Rz 38). Etwas Anderes folge auch nicht
aus der Beurteilung von "Aufmerksamkeiten" im Sinne von § 3 Abs. 9a des Umsatzsteuergesetzes (UStG). Die
Durchführung der Weihnachtsfeier stelle weder bei Annahme der vom Kläger begehrten Fortführung der bisherigen
Rechtsprechung noch bei der vom FA vertretenen Übertragung der Neuregelung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a des
Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22.12.2014 (BGBl I 2014, 2417, BStBl I 2015, 58) ��EStG��
in das Umsatzsteuerrecht eine derartige Aufmerksamkeit dar: Nach den bisherigen Rechtsprechungsgrundsätzen
lägen keine Aufmerksamkeiten vor. Die Abspaltung dieser Kosten (Raum- und Personalkosten) sei
umsatzsteuerrechtlich ausgeschlossen, da es sich beim Kochevent um eine einheitliche Leistung handele
("marktfähiges Gesamtpaket"). Die Aufwendungen der einheitlichen Leistung lägen dann bei 145,77 € pro
Teilnehmer und überschritten deutlich die 110 €-Grenze. Auch bei abweichender Würdigung des Sachverhalts im
Sinne einer Abtrennbarkeit der Raum- und Personalkosten (Kosten des äußeren Rahmens) hätte die Klage keinen
Erfolg. Die mit Wirkung vom 01.01.2015 eingeführte lohnsteuerrechtliche Neuregelung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a
EStG sei dann mit der Maßgabe auf den umsatzsteuerlichen Begriff der Aufmerksamkeit zu übertragen, dass an die
Stelle des einkommensteuerlichen Freibetrags eine umsatzsteuerrechtliche Freigrenze trete. Einer Übertragung der
Freibetragsregelung in das Umsatzsteuerrecht stehe der Wortlaut des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG entgegen. Die
Auslegung als "Freigrenze" sei hingegen mit dem Wortlaut sowie Sinn und Zweck des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG zu
vereinbaren. Diese Freigrenze sei im Streitfall überschritten. Bei Gesamtkosten in Höhe von 4.664,68 € brutto und
unter Berücksichtigung der Kosten für den äußeren Rahmen sowie der Umsatzsteuer ergäben sich Kosten pro
Person von 145,74 € (bei 32 angemeldeten Teilnehmern) beziehungsweise von 150,44 € (bei 31 teilnehmenden
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Entscheidungsgründe


II.


Personen). Es könne daher offenbleiben, ob die Zahl der angemeldeten oder die der teilnehmenden Personen
maßgeblich sei.


Mit seiner Revision rügt der Kläger die Verletzung materiellen Rechts (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 9a
UStG). Das FG habe den Vorsteuerabzug für eine unternehmerische Veranstaltung zu Unrecht nicht anerkannt. Eine
"Spiegelung" der einkommensteuerrechtlichen Neuregelung für Betriebsveranstaltungen auf das Umsatzsteuerrecht
sei nicht möglich, da dieses keine Freibeträge kenne. Da die einkommensteuerrechtliche Neuregelung nicht auf das
Umsatzsteuerrecht übertragbar sei, gelte stattdessen umsatzsteuerrechtlich weiterhin die bisherige BFH-
Rechtsprechung zur Nichtberücksichtigung der Aufwendungen für den äußeren Rahmen einer
Betriebsveranstaltung. Blieben diese Aufwendungen für den äußeren Rahmen in Höhe von insgesamt 1.873,06 €
(Miete 1.400 €, Personalkosten zur Verbesserung des Ambientes 174 €, zuzüglich Umsatzsteuer 299,06 €) bei der
Ermittlung der Bemessungsgrundlage außer Ansatz, betrügen die Eingangsleistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a UStG
pro Teilnehmer 90,05 € und überschritten damit nicht die Freigrenze von 110 €. Jedenfalls seien die Aufwendungen
für den "No-Show"-Anteil (Vorsteueranteil 23,27 €) nicht vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen, da diese von den
Regelungen des § 3 Abs. 9a UStG nicht erfasst seien. Diese vergeblichen Aufwendungen berührten ausschließlich
die unternehmerische Sphäre, da sie dem Personal nie zugewandt worden seien.


9


Der Kläger beantragt,
das Urteil des FG Hamburg vom 05.12.2019 - 5 K 222/18 aufzuheben und in der Sache zu entscheiden, den
Ablehnungsbescheid vom 14.04.2016 in Gestalt der Einspruchsentscheidung des FA vom 08.11.2018 aufzuheben
und das FA zu verpflichten, die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2015 vom 21.07.2016 dahingehend zu ändern, dass
weitergehende Vorsteuerbeträge in Höhe von 744,78 € berücksichtigt werden und die Umsatzsteuer entsprechend
niedriger festzusetzen ist.


10


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


11


Entgegen der Auffassung des Klägers habe das FG § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 9a UStG nicht unzutreffend
ausgelegt. Für den Bereich der Betriebsveranstaltungen sei ein exakter Gleichklang von Umsatz- und
Lohnsteuerrecht nicht möglich. Die im Bereich des Einkommensteuerrechts eingefügte Freibetragsregelung des
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG sei nicht in das Umsatzsteuerrecht übertragbar. Zuwendungen im Rahmen von
Betriebsveranstaltungen könnten nur entweder insgesamt unternehmerisch oder insgesamt nichtunternehmerisch
veranlasst sein, eine gemischte Veranlassung sei nicht denkbar. Soweit der Kläger die Ansicht vertrete, dass auf
Grundlage der früheren BFH-Rechtsprechung nur solche Veranstaltungsbestandteile in die Berechnung einbezogen
werden dürften, die von den Teilnehmern unmittelbar konsumiert werden könnten, habe das FG ausreichend
dargelegt, dass es sich beim Kochevent um eine einheitliche Leistung handele. Eine Aufspaltung in einzelne
Veranstaltungsbestandteile sei daher nicht möglich.


12


Der Senat entscheidet in der geschäftsplanmäßigen Besetzung ohne den nach § 51 Abs. 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. § 41 Nr. 6 der Zivilprozessordnung (ZPO) ausgeschlossenen Richter am
Bundesfinanzhof X mit dem nach dem Geschäftsverteilungsplan des BFH 2023 für dessen Vertretung zuständigen
Richter am Bundesfinanzhof Y.


13


Nach § 51 Abs. 1 FGO gelten für die Ausschließung oder Ablehnung der Gerichtspersonen die §§ 41 bis 49 ZPO
sinngemäß. Auf der Grundlage des § 41 Nr. 6 ZPO ist ein Richter unter anderem ausgeschlossen in Sachen, in denen
er in einem früheren Rechtszug bei dem Erlass der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht
um die Tätigkeit eines beauftragten oder ersuchten Richters handelt. Die Regelung betrifft nur die Mitwirkung beim
Erlass der angefochtenen Entscheidung selbst in einer früheren (unteren) Instanz (BFH-Urteil vom 04.07.2013 -
V R 8/10, BFHE 242, 271, BStBl II 2015, 969, Rz 23 sowie BFH-Beschlüsse vom 31.01.2001 - II R 49/00, BFH/NV
2001, 931 und vom 06.02.1996 - X B 95/95, BFH/NV 1996, 752). Dies trifft auf den Richter am Bundesfinanzhof X
zu, der ausweislich des Rubrums als Beisitzer an dem Urteil der Vorinstanz vom 05.12.2019 - 5 K 222/18 beteiligt
war.
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III.


Die Revision des Klägers ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat den
Vorsteuerabzug aus dem Bezug der Eingangsleistungen für die Weihnachtsfeier 2015 zu Recht versagt.


15


1. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die
von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen.
Ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für
steuerfreie Umsätze verwendet.


16


Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist Art. 168 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Danach ist der Steuerpflichtige (Unternehmer)
berechtigt, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen, die
ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert beziehungsweise erbracht wurden oder werden, von der von ihm
geschuldeten Steuer abzuziehen. Dieses Recht auf Vorsteuerabzug besteht für den Unternehmer, soweit er
Leistungen für sein Unternehmen (§ 2 Abs. 1 UStG) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne von
Art. 9 Abs. 1 MwStSystRL zur Erbringung entgeltlicher Leistungen zu verwenden beabsichtigt (ständige
Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 30.06.2022 - V R 32/20, BFHE 276, 428, BStBl II 2023, 45, Rz 15 f. sowie vom
06.05.2010 - V R 29/09, BFHE 230, 263, BStBl II 2010, 885, Rz 16; Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union
��EuGH�� Securenta vom 13.03.2008 - C-437/06, EU:C:2008:166, Leitsatz 1).


17


2. Für den Vorsteuerabzug muss grundsätzlich ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang (Zusammenhang) des
Eingangs- zum Ausgangsumsatz bestehen, wobei wie folgt zu unterscheiden ist:


18


a) Besteht der erforderliche Zusammenhang zu einzelnen Ausgangsumsätzen der wirtschaftlichen Tätigkeit des
Unternehmers, die steuerpflichtig sind (gleichgestellt: Umsätze im Sinne von § 15 Abs. 3 UStG), ist er zum
Vorsteuerabzug berechtigt (BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Rz 13).


19


b) Besteht dieser Zusammenhang demgegenüber nicht zur wirtschaftlichen Tätigkeit, sondern ausschließlich und
unmittelbar zu einer unentgeltlichen Entnahme im Sinne von § 3 Abs. 9a UStG (oder § 3 Abs. 1b UStG), besteht
keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug (BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Rz 17). Unterbleibt
allerdings die Entnahmebesteuerung nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG im Hinblick auf sogenannte Aufmerksamkeiten,
fehlt es an einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit einem konkreten Ausgangsumsatz (Entnahme), so
dass über den Vorsteuerabzug nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers zu entscheiden ist
(BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Rz 23).


20


c) Hieran hat sich durch die in der Folgezeit ergangene Rechtsprechung des EuGH (Urteil Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie vom 16.09.2020 - C-528/19, EU:C:2020:712) sowie des BFH (Urteil vom 16.12.2020 - XI R 26/20
(XI R 28/17), BFHE 272, 240) nichts geändert. Denn dem dort genannten Kriterium eines "unversteuerten
Endverbrauchs" (EuGH-Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, EU:C:2020:712, Rz 59 und Rz 66 f., und BFH-Urteil
in BFHE 272, 240, Rz 38) kommt keine weitergehende Bedeutung zu, als dass die Verwendung von
Eingangsleistungen, die "vor allem für die Bedürfnisse des Steuerpflichtigen genutzt" werden (BFH-Urteil in BFHE
272, 240, Rz 38), keine Entnahme begründet (BFH-Urteil vom 15.03.2022 - V R 34/20, BFHE 276, 369, Rz 27).


21


3. Auf dieser Grundlage hat das FG den Vorsteuerabzug zutreffend versagt. Bezieht der Unternehmer Leistungen für
sogenannte Betriebsveranstaltungen, ist er nur zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn die bezogenen Leistungen
nicht ausschließlich dem privaten Bedarf der Betriebsangehörigen dienen, sondern durch die besonderen Umstände
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit bedingt sind.


22


a) Für den Vorsteuerabzug aus Betriebsveranstaltungen ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
die hierfür bezogenen Leistungen ausschließlich dem privaten Bedarf der Betriebsangehörigen dienten oder durch
besondere Umstände der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens bedingt sind.


23


aa) Ein die Entnahmebesteuerung ausschließendes vorrangiges Unternehmensinteresse hat die Rechtsprechung
bejaht, wenn die Übernahme der Beförderung des Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte unter
besonderen Umständen durch die Erfordernisse der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens bedingt ist und
der durch den Arbeitnehmer erlangte persönliche Vorteil gegenüber dem Bedarf des Unternehmens als
nebensächlich erscheint (EuGH-Urteil Fillibeck vom 16.10.1997 - C-258/95, EU:C:1997:491, Rz 26 ff.), ebenso dann,
wenn bei der Abgabe von Mahlzeiten ausnahmsweise der persönliche Vorteil, den die Arbeitnehmer daraus ziehen,
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gegenüber den Bedürfnissen des Unternehmens als nur untergeordnet erscheint (EuGH-Urteil Danfoss und
AstraZeneca vom 11.12.2008 - C-371/07, EU:C:2008:711 sowie BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53,
Rz 31) oder wenn der private Bedarf der Arbeitnehmer bei der Übernahme von Maklerkosten hinter dem
unternehmerischen Interesse zurücktritt, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bisherigem
Arbeits- und Wohnort für den Aufbau eines Konzerndienstleisters umzusiedeln (BFH-Urteil vom 06.06.2019 -
V R 18/18, BFHE 265, 538, BStBl II 2020, 293, Rz 22).


bb) Dient eine Betriebsveranstaltung demgegenüber lediglich dazu, das Betriebsklima durch gemeinsame
Freizeitgestaltung zu verbessern, liegt ein ausschließlicher Zusammenhang der für den Betriebsausflug bezogenen
Leistungen zum privaten Bedarf des Personals und damit zu einer Entnahme nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG vor, die
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Handelt es sich danach um einen zur Entnahmebesteuerung führenden
Betriebsausflug, ist der Unternehmer nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn die Entnahmebesteuerung
nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG unterbleibt, weil es sich um eine "Aufmerksamkeit" im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG
handelt. Aufgrund des dann fehlenden unmittelbaren Zusammenhangs zu einem konkreten Ausgangsumsatz ist
über den Vorsteuerabzug nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers zu entscheiden (BFH-Urteil
in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Rz 35 bis 39).


25


b) Die streitgegenständliche Weihnachtsfeier war nicht auf den Verzehr von Speisen und Getränken in festlichem
Rahmen beschränkt, sondern erfolgte im Rahmen eines "Kochevents", bei dem die Teilnehmer unter Anleitung von
professionellen Köchen das gemeinsame Abendessen selbst zubereiteten. Derartige "Teambuilding-Events" sind
allgemein dafür bekannt, dass sie die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter in der jeweiligen
Abteilung und zwischen den verschiedenen Abteilungen verbessern können und sollen. Die Teilnehmer arbeiten an
einem gemeinsamen Ziel, lernen sich dabei besser kennen und entwickeln so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit,
das zur Verbesserung des Betriebsklimas führen kann.


26


c) Obwohl der Kläger nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,
wird dieses Recht durch die Verwendung der Eingangsleistung für eine Dienstleistungsentnahme im Sinne von § 3
Abs. 9a Nr. 2 UStG ausgeschlossen. Denn die Zuwendungen anlässlich der Weihnachtsfeier erfolgten nicht im
Rahmen eines vorrangigen Unternehmensinteresses, hinter dem das Interesse der Beschäftigten an der Feier
zurücktritt.


27


Der Streitfall ist mit der vom EuGH entschiedenen Fallgestaltung einer unentgeltlichen Abgabe von Mahlzeiten an
das Personal (Danfoss und AstraZeneca, EU:C:2008:711) nicht vergleichbar. Der EuGH hat die unentgeltliche Abgabe
einer Mahlzeit an das Personal dann als überwiegend betrieblich motiviert bezeichnet, wenn der Arbeitnehmer an
einer Arbeitssitzung teilnehmen muss und diese nicht durch eine privat veranlasste Mahlzeit unterbrochen werden
soll. Zudem bestimmte der Unternehmer den Ort, die Uhrzeit und die Art der Mahlzeit, so dass die private
Bedürfnisbefriedigung des Arbeitnehmers deutlich im Hintergrund und das unternehmerische Motiv nach
ungestörter Fortsetzung der Sitzung ohne allzu große Zeitverluste im Vordergrund steht. Anders als in diesem Fall
geht es vorliegend jedoch um die Abgabe von Speisen und Getränken im außerunternehmerischen Bereich und
nicht während der Dienstzeit. Die besondere Qualität der Speisen und Getränke hat einen eigenständigen Charakter,
so dass die Zuwendung an die Arbeitnehmer nicht bloß als Reflex des überwiegenden betrieblichen Eigeninteresses
und damit "nebensächlich" erscheinen. Dies gilt auch für das "Kochevent" als solches.


28


d) Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Zuwendungen anlässlich der Weihnachtsfeier auch keine
"Aufmerksamkeiten" im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG darstellen.


29


aa) Der Begriff der Aufmerksamkeit ist gesetzlich nicht definiert und findet auch keine wortgetreue Stütze im
Unionsrecht (Nieskens in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 3 Rz 1345). Im Hinblick auf Art. 16 Unterabs. 2
MwStSystRL als unionsrechtliche Grundlage dieser Einschränkung entsprechen Aufmerksamkeiten den "Geschenken
von geringem Wert" (Nieskens in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, Rz 1346; Lippross, Umsatzsteuer, 25. Aufl.,
unter 2.6.5.5., Widmann in Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 3 Abs. 1b Rz 43).


30


bb) Zur "Wahrung einer einheitlichen Rechtsanwendung" hatte sich der Senat hinsichtlich der
umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Aufmerksamkeiten bisher an der Rechtsprechung des VI. Senats des BFH
zum Lohnsteuerrecht orientiert. Dies hat zur Folge, dass Zuwendungen, die auf Arbeitnehmerseite keinen Lohn
darstellen, auf Arbeitgeberseite nicht als Entnahme an sein Personal umsatzsteuerbar sind. Danach lag beim
Unterschreiten der seinerzeit geltenden Freigrenze von 110 € für Zuwendungen im Rahmen von
Betriebsveranstaltungen kein Arbeitslohn vor (BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53). Zudem waren nach
dem Grundsatzurteil vom 16.05.2013 - VI R 94/10 (BFHE 241, 519, BStBl II 2015, 186) die Kosten für die
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Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung ��insbesondere Mietkosten und Kosten für die organisatorischen
Tätigkeiten eines Eventveranstalters�� grundsätzlich nicht zu berücksichtigen (BFH-Urteil in BFHE 241, 519,
Leitsatz 3).


Diese Rechtsprechung zur Freigrenze für Aufmerksamkeiten steht mit dem Unionsrecht im Einklang, das Geschenke
von geringem Wert erlaubt. Bei der Auslegung des Begriffs des "geringen Werts" haben die Mitgliedstaaten einen
gewissen Ermessensspielraum, der auch betragsmäßige Beschränkungen in Form einer Jahresobergrenze für die
jeweils beschenkte Person erlaubt (EuGH-Urteil EMI Group vom 30.09.2010 - C-581/08, EU:C:2010:559, Rz 45).


32


cc) Die gesetzliche Neuregelung zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Zuwendungen des Arbeitgebers
an seinen Arbeitnehmer anlässlich von Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter
(Betriebsveranstaltungen) durch § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG modifiziert die bisherige Rechtsprechung in
doppelter Hinsicht. Zum einen hat der Gesetzgeber in Satz 3 ("soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 Euro
je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen") anstelle der bisherigen Freigrenze
einen Freibetrag eingeführt, zum anderen ist in Satz 2 geregelt, dass bei der Ermittlung des Freibetrags auch die
Aufwendungen für den "äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung" zu berücksichtigen sind.


33


dd) Diese einkommensteuerrechtlichen Änderungen können ��trotz einer vergleichbaren Interessenlage bei der
Behandlung von Betriebsveranstaltungen�� für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von "Aufmerksamkeiten"
nicht übernommen werden.


34


(1) Der Senat hält im Hinblick auf den Gesichtspunkt der einheitlichen Rechtsanwendung zwar an dem bisher
maßgebenden Betrag für die Bemessung von Annehmlichkeiten (110 €) fest, allerdings als Freigrenze: Wie das FG
zu Recht entschieden hat, legt bereits der Wortlaut des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG eine Freigrenze nahe. Denn die
Ausnahme für Aufmerksamkeiten wird mit "sofern" eingeleitet und nicht mit der Subjunktion "soweit". "Sofern"
bedeutet nach seinem Wortsinn "vorausgesetzt" im Sinne einer Bedingung, die entweder erfüllt sein kann oder nicht
(vgl. auch zu "wenn" BFH-Urteile vom 20.05.2015 - I R 68/14, BFHE 250, 96, BStBl II 2016, 90; I R 69/14, BFH/NV
2015, 1395; vom 21.01.2016 - I R 49/14, BFHE 253, 115, BStBl II 2017, 107). Eine Freigrenze in dieser Höhe
entspricht auch dem Sinn und Zweck der Entnahmeregelung, wonach lediglich geringfügige Zuwendungen von der
Besteuerung ausgenommen werden sollten. Ein Freibetrag hätte hingegen zur Folge, dass sämtliche Zuwendungen
anlässlich von Betriebsveranstaltungen und damit auch Zuwendungen deutlich über 110 € dadurch begünstigt
würden, dass der darüber hinausgehende Betrag vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen wäre. Denn Freibeträge sollen
typischerweise zu einer Verbesserung für alle Steuerpflichtigen führen, während Freigrenzen häufig zur konkreten
Förderung ausgewählter Gruppen dienen (Luck, "Alles oder Nichts" - Die Freigrenze im Steuerrecht, 2014, S. 104).
Die Beibehaltung als Freigrenze steht auch mit dem Unionsrecht im Einklang, wonach nur "Geschenke von geringem
Wert" von der Entnahmebesteuerung ausgeschlossen sind, nicht aber sämtliche Geschenke abzüglich des Wertes für
"kleine Geschenke". Schließlich entspricht es der Qualifikation als Freigrenze, dass das Umsatzsteuergesetz
zahlreiche Freigrenzen kennt (vgl. z.B. die Freigrenzen in § 1a Abs. 3 Nr. 2, § 2b Abs. 2 Nr. 1, § 18 Abs. 2 und Abs. 2a,
§ 18a Abs. 1, § 19 Abs. 1, § 20 Satz 1 Nr. 1 sowie § 23a Abs. 2 UStG und § 24 Abs. 1 UStG i.d.F. des
Jahressteuergesetzes 2020 vom 21.12.2020), während ihm Freibeträge wesensfremd sind.


35


(2) Soweit der Kläger unter Hinweis auf die frühere Rechtsprechung des BFH geltend macht, die Kosten des äußeren
Rahmens müssten bei der Berechnung der 110 €-Grenze außer Betracht bleiben, ist das FG in revisionsrechtlich
nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, dass die umsatzsteuerrechtlich vorrangige Bewertung der
Betriebsveranstaltung als eine einheitliche Leistung der Abspaltung von Kosten des äußeren Rahmens
entgegensteht. Einheitliche ("komplexe") Leistungen liegen unter anderem dann vor, wenn mehrere
Einzelleistungen oder Handlungen des Steuerpflichtigen für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass
sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre
(BFH-Beschluss vom 26.05.2021 - V R 22/20, BFHE 273, 351, Rz 41). Dies hat das FG in nachvollziehbarer Weise
deswegen bejaht, weil das "Kochevent" ein marktfähiges Gesamtpaket darstellte, das vom Zusammenspiel der
besonderen Örtlichkeit in gehobenem Ambiente und dem gemeinsamen Zubereiten und Verzehren von Speisen und
Getränken geprägt wurde. Das Herauslösen einzelner Bestandteile (wie der Raumkosten) aus dieser einheitlichen
(auch einheitlich abgerechneten) Leistung führt daher zu einer künstlichen Aufspaltung.


36


4. Die Revision ist auch nicht insoweit begründet, als der Kläger (hilfsweise) jedenfalls den Vorsteuerabzug für die
Aufwendungen des sogenannten No-Show-Anteils in Höhe von 23,27 € begehrt. Insoweit geht er davon aus, dass
bei Gesamtkosten von 3.919,90 € und 32 angemeldeten Arbeitnehmern auf den nicht teilnehmenden Arbeitnehmer
Kosten in Höhe von 122,50 € entfallen würden.
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Dabei berücksichtigt der Kläger allerdings nicht, dass nach dem BFH-Urteil vom 29.04.2021 - VI R 31/18 (BFHE 273,
183, BStBl II 2021, 606), dem sich der erkennende Senat im Hinblick auf den Verbrauchsteuercharakter der
Umsatzsteuer insoweit anschließt, die Gesamtkosten des Arbeitgebers zu gleichen Teilen auf die bei der
Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer und nicht auf die angemeldeten Teilnehmer aufzuteilen sind (BFH-
Urteil in BFHE 273, 183, BStBl II 2021, 606, Leitsatz 2 sowie Rz 25). Auf den im Streitfall nicht teilnehmenden
Arbeitnehmer entfallen danach keinerlei Aufwendungen, für die ein Vorsteuerabzug in Betracht kommen könnte.


38


5. Der Senat entscheidet im Einverständnis der Beteiligten nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO ohne mündliche
Verhandlung.


39


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.40
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